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Markscheidewesen: 
Bergbauinduzierte Senkungen und Monitoring

Bürgerdialog am 26.04.2023 zum Thema Kavernenanlage Jever-Berdum

Horsten

ETZEL

Hohlraumverminderung
führt zur Beeinflussung
der Tagesoberfläche

bergbauinduzierte
Senkungen

Isokatabasenplan – virtuelle Senkungsmulde

KEINE BERGSCHÄDEN in ETZEL
seit 51 Jahren Speicherbetrieb

Marx

FRIEDEBURG

Höhenmessbolzen

 Anzahl der Messpunkte (2022): 
ca. 900

 Überwachte Fläche: ca. 148 km²
 Gesamtstrecke: > 300 km
 Genauigkeit: 0,5 mm/km
 Überwachung seit: 1973/74
 Messzyklus: 1 x jährlich
 Dauer und Zeitraum der Messung: 

ca. 4 Wochen jeweils im August / 
September

amtliche Höhenpunkte

STORAG Ankerpunkte
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Markscheidewesen:
Sicherung von Salzrechten, Bergschadensvermutung

Bürgerdialog am 26.04.2023 zum Thema Kavernenanlage Jever-Berdum

Stein- und Kalisalze sind im LK Friesland bergfreie Bodenschätze 
und stehen unter Staatsvorbehalt.

Die Salze gehören dem Staat.  Bewilligung

Laut Bundesberggesetz (BBergG) sind Sach- oder
Personenschäden, die durch einen Bergbaubetrieb verursacht
werden, durch den Bergbauunternehmer zu ersetzen. Da der
Nachweis, dass ein Schaden durch den Bergbau verursacht
wurde für eine Bürgerin oder einen Bürger in der Regel nur
schwer zu führen ist, wurde mit § 120 BBergG die sogenannte
Bergschadensvermutung eingeführt. Das bedeutet, es wird
vermutet, dass Schäden die im Einwirkungsbereich eines
Bergbaubetriebes entstanden sind, durch den Bergbaubetrieb
verursacht wurden. Demzufolge muss in diesem Bereich nicht der
Geschädigte nachweisen, dass der Schaden durch den
Bergbaubetrieb entstanden ist, sondern der Unternehmer ist in
der Pflicht, diese Vermutung zu wiederlegen.

Quelle: Niedersächsische Bergbehörde: https://lbeg.info

Bergbauliche Einwirkungsbereiche
Wer haftet bei Bergschäden in einem Einwirkungsbereich?
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Perspektives Kavernenfeld Jever-Berdum

Bürgerdialog am 26.04.2023 zum Thema Kavernenanlage Jever-Berdum

Zeitstrahl

Rahmenbedingungen für ein weiteres Kavernenfeld:

1. Speicherbedarf für Wasserstoff muss bestehen

2. Infrastruktur muss vorhanden sein

3. Optimistische Abschätzung zwischen 2030-2040
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*VT steht für Verteilerplatz mit Zugang zu den Kavernenköpfen
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SALZSTOCK GEOLOGIE KAVERNEN IN ETZEL
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SALZSTOCK GEOLOGIE Jever-Berdum
Geotektonischer Atlas als 3D-Modell

https://www.lbeg.niedersachsen.de/geologie/3dmodelle/geologische-3d--modelle-553.html

Wittmund

Salzstöcke

Jever-Berdum

N
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STORAG ETZEL - TRANSPARENZ

• offene Kommunikation
• Veröffentlichung von Messdaten und Erkenntnissen auf den Webseiten der STORAG ETZEL GmbH 

• Senkungsdaten
• Erkenntnisse aus Schieflagenmessungen an >50 Gebäudekomplexen (Stallungen, Kirchen, Mühle, Häuser,…)
• Senkungsentwicklungen und Kartenmaterial
• bergrechtliche Genehmigungsverfahren (Unterlagen, Anlagen)
• Senkungsvorausberechnungen
• …

• Auswirkungsbeschreibung und Berichte zur Flora, Fauna und das Habitat, Umweltblog
• Auswirkungsmanagement zur Minimierung von bergbaulichen Einflüssen
• Umweltentwicklung und Gestaltung am Standort Etzel
• Austausch mit der örtlichen Bürgerinitiative (monatlich im Rahmen einer Arbeitsgruppe)
• regelmäßige Öffentlichkeitsveranstaltungen mit Informationen vom Kavernenfeld im Bürgerdialog
• Errichtung und Betrieb eines Kaverneninformationszentrum (seit 2010) für Besuchergruppen (freie Anmeldung jederzeit)

www.storag-etzel.de
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Genehmigungsverfahren

Raumordnerische Belange (Raumordnungsverfahren / 
Raumordnungsprogramm)Land / Landkreis

Planfeststellungsverfahren mit 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Rahmenbetriebsplanverfahren

Hauptbetriebsplanverfahren

Sonderbetriebsplanverfahren

zuständige Bergbehörde

(konzentriertes 
Verwaltungsverfahren mit 

Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange) Entwicklung und Betrieb eines Kavernenfeldes

(z.B: genehmigt für 50 Jahre)

z.B. Bau von 5 Kavernen
(Genehmigung gilt für 2 Jahre)

Bohren, Platzbau, Aussolen, Komplettierung,
Wasserstofferstbefüllung

(genehmigt für die Maßnahme)

Antragsteller nimmt vorher direkt Kontakt
mit den Raumordnungsbehörden auf
(RROP oder LROP) und klärt Belange
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